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Sehr geehrte Mandanten, 
 
wie jeden Monat erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Urteile und Hinweise: 
 

 

UNTERNEHMER 

Wegfall des anteiligen Verlustvor-
trags durch Teilbetriebsveräußerung 

Wird ein Teilbetrieb veräußert, gehen die 
auf diesen Teilbetrieb entfallenden Ge-
werbeverluste verloren: Sie können nicht 
mehr zur Kürzung zukünftiger Gewerbe-
erträge genutzt werden. Dies ergibt sich 
aus einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs. 

Voraussetzung für die Kürzung von Ge-
werbeerträgen um Verlustvorträge aus 
vorangegangenen Jahren ist das Vorlie-
gen einer Unternehmer- und einer Un-
ternehmensidentität: 

· Unternehmeridentität erfordert einen 
unveränderten Gesellschafterbestand 
im Jahr der Verlustentstehung und 
dem der zukünftigen Anrechnung. 

· Unternehmensidentität liegt vor, 
wenn der Gewerbebetrieb im Verlust-
entstehungsjahr identisch ist mit 
demjenigen im Anrechnungsjahr. 

Das Merkmal der Unternehmensidentität 
liegt nicht mehr vor, wenn ein Teilbetrieb 
veräußert oder aufgegeben wurde. Teil-
betrieb ist ein mit einer gewissen Selbst-
ständigkeit ausgestatteter, organisato-
risch geschlossener Teil des Gesamtbe-
triebs, der für sich allein lebensfähig ist. 
Die so weit gehende Verselbstständigung 
eines Betriebsteils zu einem Teilbetrieb 
ist Rechtfertigungsgrund dafür, Gewinne 
aus seiner Aufgabe oder Veräußerung 
nicht der Gewerbesteuer zu unterwerfen. 
Das ursprünglich aus mehreren Teilbe-
trieben bestehende Unternehmen verliert 
mit der Aufgabe oder Veräußerung die-
ses Teilbetriebs den entsprechenden Teil 
seiner Unternehmensidentität. Auf die-
sen veräußerten oder aufgegebenen 
Teilbetrieb entfallende Verlustvorträge 
stehen für eine Kürzung von Gewerbeer-

trägen in späteren Jahren nicht mehr zur 
Verfügung. 

Betriebsveräußerung auch steuer-
begünstigt, wenn Veräußerer Bera-
ter des Erwerbers wird 

Ein berufsunfähig gewordener Unter-
nehmer verkaufte seinen gesamten Be-
trieb an einen Mitarbeiter. Gleichzeitig 
schloss er mit dem Käufer einen Bera-
tervertrag, der insbesondere die Unter-
nehmensführung beinhaltete. 

Das Finanzamt versagte dem Veräußerer 
den Freibetrag für Veräußerungsgewinne 
und die Steuerbegünstigung. Nach An-
sicht des Bundesfinanzhofs dagegen hat-
te der Unternehmer seine gewerbliche 
Tätigkeit vollständig eingestellt und eine 
neue Einkunftsquelle erschlossen. Seine 
Kundenkontakte und sein Know-how ha-
be er ab der Betriebsübernahme durch 
den Mitarbeiter nur noch in dessen Inte-
resse genutzt. Der Veräußerungsgewinn 
war deshalb steuerbegünstigt. 

Betriebsveräußerung: Freibetrag bei 
dauernder Berufsunfähigkeit nur bei 
Nachweis durch amtliche Bescheini-
gung 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
gehören auch Gewinne, die bei der Ver-
äußerung oder Aufgabe eines Gewerbe-
betriebs erzielt werden. 

Der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn 
wird allerdings nur versteuert, wenn er 
den Freibetrag von 45.000 € übersteigt. 
Der Freibetrag wird nur einmal gewährt. 
Es ist deshalb ein Antrag erforderlich, bei 
welcher Veräußerung oder Aufgabe diese 
Regelung angewendet werden soll. Über-
steigt der Veräußerungsgewinn den Be-
trag von 136.000 €, verringert sich der 
Freibetrag um den übersteigenden Be-
trag. 



 
 

Mandanten-Rundschreiben 15. Januar 2009 
 

 
2 
 
 

Voraussetzung für die Gewährung des 
Freibetrags ist, dass der Veräußerer das 
55. Lebensjahr vollendet hat oder er im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinne 
dauernd berufsunfähig ist. Das Finanzge-
richt Rheinland-Pfalz hat entschieden, 
dass die dauernde Berufsunfähigkeit 
durch amtliche Bescheinigungen nach-
zuweisen ist. Der Nachweis ist danach 
nur möglich durch Bescheinigungen der 
Sozialversicherungsträger oder durch 
amtsärztliche Bescheinigungen. Die Vor-
lage einer fachärztlichen Bescheinigung 
reicht nicht aus. 

Hinweis: Personen, die Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit erzielen, müssen 
diese Grundsätze bei Veräußerung oder 
Aufgabe z. B. der Praxis ebenfalls beach-
ten. 

1 %-Regelung bei geleastem und 
weniger als 50 % betrieblich ge-
nutztem Pkw nur bei zeitnaher Zu-
ordnung zum Betriebsvermögen 
möglich 

Ein Arzt, der seinen Gewinn 2001 durch 
Überschussrechnung ermittelte, hatte 
einen Pkw der Marke X im Betriebsver-
mögen. Den Privatanteil ermittelte er 
durch Fahrtenbuch. Einen weiteren Pkw 
der Marke Y hatte er geleast und die 
Kosten in seiner Buchführung laufend er-
fasst. Den Privatanteil hatte er nach der 
1 %-Regelung angesetzt. Das Finanzamt 
erkannte für den geleasten Y nur 20 % 
der Kosten als Betriebsausgaben an, da 
er weniger als 50 % betrieblich genutzt 
wurde und somit kein notwendiges Be-
triebsvermögen war. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt 
Recht, da der Arzt den geleasten Y nicht 
in unmissverständlicher Weise durch 
zeitnahe Aufzeichnung in ein Verzeichnis 
seinem gewillkürten Betriebsvermögen 
zugeordnet hatte. Die laufende Buchung 
der Fahrzeugkosten war für das Gericht 
nicht ausreichend. 

Hinweis: Seit 2006 ist die 1 %-
Regelung für private Pkw-Nutzung nur 
noch bei Fahrzeugen zulässig, die mehr 
als 50 % betrieblich genutzt werden. 

EHEGATTEN 

Einkommensteuer-Erstattungsan-
spruch zusammen veranlagter Ehe-
leute wird auch bei Insolvenz eines 
Ehegatten hälftig geteilt 

Ein Ehepaar wurde zusammen zur Ein-
kommensteuer veranlagt. Die Ehefrau 
zahlte die Einkommensteuer-Vorauszah-
lungen für sämtliche Quartale auf Grund 
eines Vorauszahlungsbescheids, der er-
gangen war, als die Insolvenz des Ehe-
mannes bereits feststand. Bei der Veran-
lagung des betreffenden Jahres ergab 
sich ein Einkommensteuerguthaben, von 
dem der Insolvenzverwalter die Hälfte 
beanspruchte. Daraufhin erließ das Fi-
nanzamt einen geänderten Abrech-
nungsbescheid. 

Die Rechtsbehelfe der Ehefrau hatten 
keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof ent-
schied, dass das Guthaben zu Recht ge-
teilt worden sei. Auch bei Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
eines Ehegatten, könne es Gründe für 
den anderen Ehegatten geben, Voraus-
zahlungen auf Rechnung beider Eheleute 
zu leisten. Soll dies nicht geschehen, 
müsse der zahlende Ehegatte dem Fi-
nanzamt dies jeweils bei Zahlung mittei-
len. 

Abfindung von Unterhaltsansprü-
chen als außergewöhnliche Belas-
tung 

Aufwendungen für den Unterhalt gesetz-
lich unterhaltsberechtigter Personen 
können im Rahmen von Höchstbeträgen 
als außergewöhnliche Belastung abgezo-
gen werden. Dies gilt jedoch nur für ty-
pische Unterhaltsleistungen. Die Abgren-
zung der typischen von untypischen Un-
terhaltsaufwendungen richtet sich nach 
deren Anlass und Zweckbestimmung. Er-
folgt eine Abfindung von typischen Un-
terhaltsaufwendungen, hat dies auch de-
ren Abzugsfähigkeit zur Folge. Dies 
macht ein vom Bundesfinanzhof ent-
schiedener Fall deutlich. 

Nach einer Ehescheidung hatte sich der 
Ehemann verpflichtet, die Unterhaltsan-
sprüche seiner Ehefrau mit ca. 
1,5 Mio. DM abzufinden. Er machte diese 
Aufwendungen als außergewöhnliche Be-
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lastung allgemeiner Art geltend. Das Fi-
nanzamt berücksichtigte lediglich den 
Höchstbetrag für Unterhaltszahlungen 
(z. Z. 13.805 €) als Sonderausgaben. 
Das Gericht hat dies bestätigt und dazu 
angemerkt, dass bei Abfindung von typi-
schen Unterhaltsleistungen diese im 
Rahmen der dafür festgelegten Höchst-
beträge zu berücksichtigen sind. Dage-
gen können außergewöhnliche Belastun-
gen allgemeiner Art nur solche sein, mit 
denen außergewöhnlicher Bedarf, z. B. 
Krankheits- oder Pflegekosten, abge-
deckt wird. 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Schönheitsreparaturklauseln mit 
starren Fristen auch bei gewerbli-
cher Miete unzulässig 

Für Mietverträge über Wohnraum ist 
höchstrichterlich entschieden, dass eine 
Klausel, die den Mieter ungeachtet des 
konkreten Zustands der Mietsache in 
vertraglich festgelegten Zeiträumen zu 
Schönheitsreparaturen verpflichtet, un-
wirksam ist. Für Mietverträge über Ge-
werberäume wurde dies von einer ver-
breiteten Rechtsauffassung bislang an-
ders gesehen. Nunmehr hat der Bundes-
gerichtshof starre Fristen auch bei ge-
werblichen Räumen für unzulässig er-
klärt. 

Im Streitfall ging es um die Vermietung 
eines Ladenlokals zum Betrieb einer Än-
derungsschneiderei. Der Mietvertrag 
enthielt die Klausel: „Schönheitsrepara-
turen sind mindestens in der Zeitfolge 
von drei Jahren in Küche, Bad und Toi-
lette sowie in fünf Jahren in allen übrigen 
Räumen auszuführen.“ Der Vermieter 
hatte auf Einhaltung dieser Verpflichtung 
beharrt und geklagt. Nach Auffassung 
des Gerichts ist der Mieter gewerblicher 
Räume hinsichtlich der Renovierungs-
pflichten nicht weniger schutzbedürftig 
als ein Wohnraummieter. Eine starre 
Fristenregelung benachteilige ihn unan-
gemessen, weil sie ihn mit Renovie-
rungspflichten belasten könne, die über 
den tatsächlichen Renovierungsbedarf 
hinausgingen. Eine solche Klausel sei 
daher auch in Mietverträgen über Ge-
schäftsräume unwirksam. 

Hohe Aufwendungen unmittelbar 
nach Erwerb eines Gebäudes sind 
Herstellungskosten 

Instandsetzungs- oder Modernisierungs-
aufwendungen an einem Gebäude sind 
als nur abschreibungsfähige Herstel-
lungskosten und nicht als sofort abzugs-
fähiger Erhaltungsaufwand zu behan-
deln, wenn sie zu einer wesentlichen 
Verbesserung des Objektes führen. Eine 
wesentliche Verbesserung liegt vor, 
wenn die Maßnahmen zur Instandset-
zung und Modernisierung in ihrer Ge-
samtheit über eine zeitgemäße sub-
stanzerhaltende Erneuerung hinausge-
hen, den Gebrauchswert des Gebäudes 
insgesamt deutlich erhöhen und damit 
für die Zukunft eine verbesserte oder 
erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaf-
fen wird. Von einer deutlichen Erhöhung 
des Gebrauchswerts ist z. B. auszuge-
hen, wenn das Gebäude von einem sehr 
einfachen auf einen mittleren oder von 
einem mittleren auf einen sehr an-
spruchsvollen Standard gehoben wird. 
Insbesondere zu beachten sind Erneue-
rungen der Heizungs-, Sanitär- und E-
lektroanlagen sowie der Fenster. 

Wendet ein Erwerber unmittelbar nach 
Erwerb eines Gebäudes Aufwendungen 
in Höhe des Siebenfachen des Kaufprei-
ses auf, spricht nach einem Urteil des Fi-
nanzgerichts Köln eine (widerlegbare) 
Vermutung dafür, dass es sich um akti-
vierungspflichtigen Herstellungsaufwand 
und nicht um sofort abzugsfähigen Er-
haltungsaufwand handelt. 

Hinweis: Ob eine deutliche Verbesse-
rung und eine Hebung des Gebäude-
standards vorliegt, ist für die ersten 
drei Jahre nach Anschaffung des Gebäu-
des nicht zu prüfen, wenn die Aufwen-
dungen für die Instandsetzung und Mo-
dernisierung des Gebäudes insgesamt 
15 % (ohne Umsatzsteuer) der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes nicht über-
steigen. 

Der Bundesfinanzhof muss sich mit die-
sem Fall beschäftigen. 
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ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Kein Betriebsübergang durch Über-
nahme eines Auftrags 

Im Falle eines Betriebsübergangs haben 
die Arbeitnehmer des übergehenden Be-
triebs gegen den Betriebsübernehmer 
einen Anspruch auf Fortsetzung ihres 
Arbeitsverhältnisses zu den bisherigen 
Bedingungen. Was unter einem Be-
triebsübergang zu verstehen ist, ist nicht 
immer leicht zu beurteilen. 

Das Bundesarbeitsgericht hatte einen 
Fall zu entscheiden, in dem es darum 
ging, dass die Bundeswehr den Auftrag 
zur Bewachung eines Truppenübungs-
platzes an ein anderes Bewachungsun-
ternehmen als bisher vergab. Das Ge-
richt entschied, dass in diesem Fall kein 
Betriebsübergang vorlag, weil der neue 
Auftraggeber keinen nach Zahl und 
Sachkunde wesentlichen Teil des bishe-
rigen Personals übernahm und deshalb 
keine Identität des Betriebs im Sinne ei-
ner wirtschaftlichen Einheit vorlag. Das 
Gericht entschied dies, obwohl der von 
der Bundeswehr beauftragte neue Be-
trieb 14 der 36 Vollzeitbeschäftigten und 
fünf der 12 Aushilfskräfte des bisher für 
die Bundeswehr tätigen Betriebs einsetz-
te und die Überwachungstätigkeit ent-
sprechend den Vorgaben der Bundes-
wehr im Wesentlichen in gleicher Weise 
fortführte. Es habe sich trotz allem um 
eine bloße Funktionsnachfolge gehan-
delt, die keinen Betriebsübergang dar-
stellt. Dementsprechend hatten die Ar-
beitnehmer des bisher beauftragten Be-
triebs keinen Anspruch gegen das nun-
mehr beauftragte Unternehmen, sie wei-
terhin als Arbeitnehmer zu beschäftigen. 

Steuerliche Behandlung von Arbeit-
geberdarlehen 

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
sich erneut zur steuerlichen Behandlung 
von Arbeitgeberdarlehen geäußert. Neu 
ist eine Definition des Begriffs Arbeitge-
berdarlehen. Ein Arbeitgeberdarlehen ist 
danach die Überlassung von Geld durch 
den Arbeitgeber oder auf Grund des 
Dienstverhältnisses durch einen Dritten 
an den Arbeitnehmer, die auf dem 
Rechtsgrund eines Darlehensvertrags 

beruht. Nicht darunter fallen insbesonde-
re Reisekostenvorschüsse oder ein vor-
schüssiger Auslagenersatz. 

Außerdem sind Zinsvorteile aus der Dar-
lehensüberlassung wieder nur dann als 
Sachbezüge zu versteuern, wenn die 
Summe der noch nicht getilgten Darle-
hen am Ende des Lohnzahlungszeit-
raums 2.600 € übersteigt. 

Des Weiteren enthält das Schreiben Ein-
zelheiten zur Berechnung der Zinsvortei-
le, zur Behandlung von Arbeitgeberdar-
lehen, die vor dem 1.1.2008 vereinbart 
wurden, und zur Behandlung von Arbeit-
geberdarlehen durch Kreditinstitute. 

Bei Unsicherheiten hinsichtlich der steu-
erlichen Behandlung eines Arbeitgeber-
darlehens sollte eine Anrufungsauskunft 
eingeholt werden. 

ALLE STEUERPFLICHTIGE 

Konjunkturpaket der Bundesregie-
rung 

Die Bundesregierung hat am 5.11.2008 
ein 15-Punkte-Programm zur Überwin-
dung der Konjunkturschwäche und für 
die Sicherung von Arbeitsplätzen be-
schlossen. Darin enthalten sind folgende 
steuerliche Maßnahmen: 

Kfz-Steuer für Neuwagen 

Alle Pkw, die zwischen dem 5.11.2008 
und dem 30.6.2009 erstmals zugelassen 
werden, werden ein Jahr von der Kfz-
Steuer befreit. Für Fahrzeuge mit der 
umweltfreundlicheren Euro-5-Norm oder 
Euro-6-Norm verlängert sich die maxi-
male Steuerbefreiung auf zwei Jahre ab 
Erstzulassung. Die Phase der Nichterhe-
bung endet in jedem Fall am 
31.12.2010. 

Handwerkerleistungen 

Bei Instandhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen wird der steuerliche 
Abzugsbetrag ab dem Veranlagungszeit-
raum 2009 auf 20 % von 6.000 € ver-
doppelt. Damit sind zukünftig maximal 
1.200 € absetzbar. Im Jahr 2011 soll 
überprüft werden, ob die verbesserte 
Absetzbarkeit wirksam ist. 

Degressive Abschreibungen 

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens wird es in den Veranla-
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gungszeiträumen 2009 und 2010 wieder 
eine degressive Abschreibung geben. 
Der Absetzungsbetrag darf das 2,5fache 
der linearen Abschreibung und maximal 
25 % nicht übersteigen. 

Investitionsabzugsbetrag 

Die relevanten Betriebsvermögens- und 
Gewinngrenzen für die Inanspruchnahme 
des Investitionsabzugsbetrags werden 
auf 335.000 €, 175.000 € und 200.000 € 
erhöht. Die Erhöhung gilt nur für die 
Veranlagungszeiträume 2009 und 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Bei den hier gegebenen Darstellungen 
handelt es sich um allgemeine Hinweise, 
für die wir keine Haftung übernehmen 
können. Auf Wunsch erteilen wir gerne ei-
ne konkrete Auskunft. Rechtsberatung ist 
nicht möglich. 
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